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Landesrätin 
Mag.a Astrid Eisenkopf
LRin für Natur- und Umweltschutz

Das Burgenland zeichnet sich durch eine abwechslungsreiche Naturlandschaft aus, die einer  

           Vielzahl an Tier- und Pflanzenarten einen wertvollen Lebensraum bietet. Naturschutz wird 

im Burgenland groß geschrieben: Mit dem Nationalpark, den sechs Naturparken sowie zahlrei-

chen Natura 2000- und Landschaftsschutzgebieten steht insgesamt ein Drittel der Landesfläche 

unter Naturschutz. Nicht weniger als 15.000 Tier- und 2.500 Pflanzenarten sind in unserer Region 

beheimatet.

Natura 2000 ist ein europaweites, ökologisches Netz besonderer Schutzgebiete zur Sicherung 

seltener Lebensräume und Arten. Ein gutes Netz an Schutzgebieten beinhaltet auch kleine Gebie-

te auf Ebene einzelner Gemeinden und Ortsteile. Das bedeutet aber auch, dass die unter Schutz 

gestellte Natur in unmittelbarer Nähe der Bevölkerung zu finden ist. Aber man kann nur schüt-

zen, was man kennt. Eine umfassende Bewusstseinsbildung ist wichtig, um diese große Arten- 

vielfalt sicher zu stellen und Konflikte zu vermeiden.  

Als Naturschutzlandesrätin ist mir die Erhaltung der vielfältigen burgenländischen Tier- und 

Pflanzenwelt ein wichtiges Anliegen – die vorliegende Publikation ist Teil der Bemühungen, den 

heimischen Artenreichtum zu erhalten, indem die Natur näher an den Menschen rückt. Ich danke 

allen, die sich für die Vielfalt der heimischen Natur einsetzen und an dieser Broschüre mitge- 

arbeitet haben. Wir werden den Weg des Natura-2000-Schutzprogrammes auch weiterhin  

erfolgreich im Burgenland gehen.
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Mag. Dr. Ernst Breitegger
Obmann Naturschutzbund Burgenland

Die Natur kennt keine Grenzen. Ebenso der Schutz gefährdeter Pflanzen und Tiere.  

          Aus diesem Grund hat die Europäische Union das Programm Natura 2000 entwickelt.  

Sämtliche Mitgliedsstaaten der EU haben sich durch den Beitritt verpflichtet, den Bestand  

gefährdeter Arten europaweit auch außerhalb der bestehenden Schutzgebiete zu sichern.

Bei uns im Burgenland wurden 14 solche Gebiete nominiert. Die meisten dieser besonders 

wertvollen Lebensräume waren bereits durch verschiedene Landesgesetze geschützt, einige  

wenige sind neu dazugekommen. 

Viele dieser Gebiete entstanden durch traditionelle Bewirtschaftung und den sorgsamen Um-

gang der Besitzer mit diesem Naturraum. Vor ihrer Nominierung wurden mit betroffenen Inter-

essensgruppen – Besitzer, Jäger, Landwirte und Bürgermeister – intensive Gespräche geführt und 

gemeinsam die Grenzen dieser Gebiete besprochen. Regeln wurden vereinbart, die einerseits die 

Nutzung zulassen, andererseits aber auch die Erhaltungsziele in diesen Gebieten nicht gefährden. 

Natura 2000 bedeutet also, dass Bewirtschaftung und Schutz vereinbar sind. Die Nutzung muss 

nachhaltig erfolgen und darf keine Verschlechterung des aktuellen Zustandes zur Folge haben. 

Das heißt auch, dass diese Gebiete der Bevölkerung weiterhin zur Verfügung stehen. Jedoch 

soll allen Nutzern und Besuchern der besondere Wert dieser Flächen bewusst sein. Aus diesem 

Grund wurde auch diese Broschüre konzipiert. Sie soll Ihnen zeigen, welche Naturschönheiten 

und Besonderheiten unser Land birgt. Darauf können wir stolz sein. Und den meisten ist ohnehin 

bewusst, dass ein besonderes Naturerlebnis erst durch rücksichtsvolles Verhalten möglich ist.  

So wird das Schutzgebiet im Augenblick und auch auf längere Sicht bewahrt.
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Die rechtlichen Grundlagen für die 
Ausweisung von Natura-2000-Ge-
bieten sind die Fauna-Flora-
Habitat-Richtlinie (FFH-RL) 
und die Vogelschutz-Richtlinie 
(VS-RL). Die Bezeichnungen lei-
ten sich von Fauna (Tiere), Flora 
(Pflanzen) und Habitat (Lebens-
raum) ab. Das wesentliche Ziel ist 
die dauerhafte Sicherung der Ar-
tenvielfalt in Europa. Das Natura-
2000-Netz setzt sich zusammen 
aus den auf Grundlage der FFH-
RL ausgewiesenen Gebieten von 
gemeinschaftlicher Bedeutung 
(Sites of Community Importance 
– SCIs) sowie auf Grundlage der 
in der VS-RL ausgewiesenen spe-
ziellen Schutzgebiete (Special 

Protection Areas = SPAs). Die 
Mitgliedstaaten sind anschließend 
verpflichtet, SCIs als besonde-
re Schutzgebiete (Special Areas 
of Conservation SACs) endgültig 
gesetzlich unter Schutz zu stellen 
(im Burgenland per Europaschutz-
gebietsverordnung). Im Unter-
schied dazu erlangen Gebiete, die 
von den Mitgliedstaaten nach den 
Maßgaben der VS-RL ausgewählt 
wurden (SPAs), den Status eines 
besonderen Schutzgebiets unmit-
telbar durch ihre Meldung an die 
Kommission, müssen aber trotz-
dem noch innerstaatlich verordnet 
werden.
Die nach der FFH-RL ausgewiese-
nen Gebiete enthalten natürliche 

Lebensraumtypen des Anhan-
ges I und Arten des Anhanges II 
der FFH-RL. Die nach der VS-RL 
ausgewiesenen Gebiete enthal-
ten Habitate von Vogelarten des 
Anhanges I der VS-RL und von 
Zugvögeln, für die Maßnahmen 
hinsichtlich ihrer Vermehrungs-, 
Mauser- und Überwinterungsge-
biete sowie der Rastplätze in ihren 
Wandergebieten getroffen werden 
müssen.
Die der Europäischen Kommission 
gemeldeten Natura-2000-Gebiete 
werden in Österreich gemäß den 
Naturschutzgesetzen der Bundes-
länder als sogenannte „Europa-
schutzgebiete“ verordnet.

Ziel der Fauna-Flora-Habitat-
Richtlinie (FFH-RL) ist es, einen 
günstigen Erhaltungszustand der 
natürlichen Lebensräume und 

wildlebenden Tier- und Pflanzen-
arten von gemeinschaftlichem In-
teresse zu bewahren oder wieder 
herzustellen. Dies gilt analog auch 

für die Schutzgebiete nach der  
Vogelschutzrichtlinie.

Mit dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union wurden für unser Land zwei  

              EU-Richtlinien für den Naturschutz wirksam. Ein wesentliches Ziel ist die Schaffung eines 

europaweiten Schutzgebietssystems „Natura 2000“ mit einheitlichen Kriterien für bedrohte Tier- 

und Pflanzenarten und für seltene Lebensräume, die von gemeinschaftlicher Bedeutung sind. Bei 

signifikanten Vorkommen derartiger Schutzgüter in einem Mitgliedstaat ist dieser zu einer Ge-

bietsausweisung verpflichtet. 

1.1. Naturschutz-Richtlinien

1.2.  Wahrung des günstigen Erhaltungszustandes der Natura-2000-Schutzgüter

1. Die Natura-2000-Initiative der EU
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Alle Eingriffe, die dem Schutzziel 
eines Gebietes schaden, müssen 
vermieden werden. Erhebliche 
Verschlechterungen der Lebens-

räume oder Störung der Arten 
dürfen nicht vorkommen. Dies 
könnte z. B. durch Änderung oder 
Aufgabe der traditionellen Nut-

zung insbesondere von Grünland 
verursacht werden.

Grundsätzlich sind in Natura-
2000-Gebieten verschiedenste 
Aktivitäten und Entwicklungen 
möglich, entscheidend ist nur, 
ob dadurch die für das jeweilige 
Gebiet relevanten Schutzgüter 
(Tier- und Pflanzenarten sowie 
Lebensräume) und Erhaltungs-
ziele oder das Gebiet als solches 
erheblich beeinträchtigt werden. 
Im Rahmen einer Vorprüfung 
wird zuerst geklärt, ob ein Eingriff 
überhaupt eine erhebliche Beein-
trächtigung darstellen kann und 
eine Naturverträglichkeitsprüfung 

(NVP) notwendig ist. Sind die 
Auswirkungen eines Eingriffs nur 
geringfügig, ist keine weitere Prü-
fung erforderlich. Sollte ein Plan 
oder ein Projekt die Schutzgüter 
erheblich beeinträchtigen oder 
das Erreichen der Erhaltungsziele 
gefährden, ist zuerst zu prüfen, ob 
es Alternativen gibt, die weniger 
schädliche Auswirkungen haben. 
Sollte nach erfolgter Alternativen-
prüfung eine NVP eine negative 
Beurteilung ergeben, so ist eine 
Genehmigung eines Plans nur bei 
Vorliegen zwingender Gründe des 

überwiegenden öffentlichen Inte-
resses möglich. Für die zu erwar-
tenden Beeinträchtigungen sind 
entsprechende Ausgleichsmaß-
nahmen zu setzen und der euro-
päischen Kommission zu melden. 
Für jene Schutzgüter, die nach der 
FFH-Richtlinie als prioritär gel-
ten (z. B. Pannonische Salzstep-
pen und Salzwiesen), gelten noch 
strengere Kriterien. Näheres kann 
dem Burgenländischen Natur-
schutz- und Landschaftspflege- 
gesetz entnommen werden.

1.3.  Verschlechterungsverbot

1.4.  Naturverträglichkeitsprüfung

FFH-Lebensraumtyp „Pannonische Salzsteppen und Salzwiesen“
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2. Die Natura-2000-Gebiete des Burgenlandes
2.1. Gebiete, die nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie ausgewiesen wurden

2.1.1. Zurndorfer Eichenwald und Hutweide
 Fläche 153,4 ha, verordnet am 3. Juni 2008, Landesgesetzblatt Nr. 58/2008

Die Parndorfer Platte ist eine 
      von der Donau aufgeschüt-
tete, eiszeitliche Schotterterrasse 
von etwa 190 km2 Ausdehnung, 
die als schräge Platte von Nor-
den gegen Süden zu unmerklich 
ansteigt und dann im Südwesten 
in die Niederung des Neusiedler 
See-Gebietes abfällt. Die Tiefe 
des Grundwasserspiegels und die 
Wasserdurchlässigkeit des Schot-
ters sowie die geringe Humusauf-
lage tragen zu einem besonders 
trockenen Boden bei, der ideal für 
wärmeliebende Tier- und Pflan-
zenarten ist. Südlich von Zurn-
dorf befindet sich der am besten 
erhaltene Waldbestand der Parn-
dorfer Platte, hauptsächlich aus 
Eichen (Flaum-Eiche, Trauben-
Eiche, Zerr-Eiche, Stiel-Eiche) be-
stehend, daneben kommen Feld- 
Ulme und Feld-Ahorn vor. Es han-
delt sich um Eichen-Steppenwäl-
der Quercion pubescenti-petraeae 
(Feldahorn-Eichenmischwald 
Aceri tatarici-Quercetum ver-
zahnt mit Feldulmen-Feldahorn-
Wald). An aufgelichteten Stellen 
innerhalb des Waldes kommt die 
Bunt-Schwertlilie (Iris variegata) 
vor. Der Wald wird als Nieder-
wald bewirtschaftet. Er ist Jagd-
gebiet für das Große Mausohr. 
Alte höhlenreiche Bäume werden 
von typischen Waldfledermäusen 
wie Mops-, Zwerg-, Kleine Bart-
fledermaus und Braunes Langohr 
bewohnt. Am Südrand des Ei-
chenwaldes befinden sich einzel-
ne Gruppen mit Flaum-Eichen 

(Quercus pubescens) und Zwerg-
mandel-Gebüschen (Prunus tenel-
la) mit Unterwuchs von Knollen-
Brandkraut (Phlomis tuberosa) 
und Diptam (Dictamnus albus). 
Die südöstlich des Waldbestan-
des anschließenden Trockenrasen 
stocken über silikatischen Schot-
tern und sind infolge ihrer Basen-
armut stark versauert. Wie überall 
auf der Parndorfer Platte kom-
men hier acidophile Erdseggen-
Furchenschwingel-Trockenrasen 
(Calluno-Caricetum humilis) mit 
Heide-Straußgras (Agrostis vine-
alis) und Besenheide (Calluna 
vulgaris) vor. Der pannonische 
Halbtrockenrasen Cirsio-Brachy- 
podion weist einen bedeut- 
samen Bestand des Ungarn-Salbei 
(Salvia aethiopis) auf. Der ausge-
dehnte Trockenrasen der Zurn-
dorfer Hutweide wird derzeit mit 
Rindern und Schafen beweidet. 
Häufig sind pannonische Rasen-
steppen (Festucion valesiacae) 
anzutreffen. Gemähte Bereiche  
werden von Trespen-Halb- 
trockenrasen eingenommen. Auf 
Weißdorngebüschen kommen 
verschiedene Insektenarten wie 
z. B. die FFH-Art Heckenwoll- 
after vor. Brachpieper, Kaiser-
adler, Raufußbussard, Kornweihe, 
Mittelspecht, Rotfußfalke, Neun-
töter, Raubwürger und Sperber-
grasmücke sind schützenswerte 
Vogelarten, welche im Gebiet vor-
kommen. Der Eichenwald ist wie 
die übrigen Waldreste der Parn-
dorfer Platte sehr stark von den 

angrenzenden Äckern bedrängt. 
Der Zurndorfer Eichenwald ist ge-
genüber der 3. Landesaufnahme 
von 1870–1886, die noch einen 
geschlossenen Waldbestand zeigt, 
nur mehr in Restbeständen in ei-
ner Ausdehnung von 70 ha vor-
handen. Besonders nachteilig für 
den Wald wirkt sich seine starke 
Zerstückelung aus. Um dem entge-
genzuwirken, wurden im Rahmen 
von ÖPUL-Naturschutzmaßnah-
men Ackerflächen brachgelegt. 
Die standortfremden Robinien-
bestände werden durch Initiativen 
der Forstbehörde sukzessive in 
bodenständige Eichenwälder um-
gewandelt, sodass mit einer kon-
tinuierlichen Verbesserung des Er-
haltungszustandes zu rechnen ist. 
Das Gebiet liegt innerhalb des SPA 
„Parndorfer Platte – Heideboden” 
und ist deckungsgleich mit dem 
Naturschutzgebiet „Zurndorfer 
Eichenwald und Hutweide”.

Erhaltungs- und  
Entwicklungsziele
Das Hauptziel ist die Erhaltung der 
großflächigen Trockenrasengesell-
schaften durch Beweidung oder 
Mahd und die Erhaltung (Wie-
derherstellung) der standorts- 
typischen Waldgesellschaften mit 
Saumgesellschaften und Puffer-
zonen.

F A U N A - F L O R A - H A B I T A T - R I C H T L I N I E

>>> siehe Karte Seite 26



Gottesanbeterin

Ungarn-Salbei

Brachpieper

9

F A U N A - F L O R A - H A B I T A T - R I C H T L I N I E
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2.1.2. Nickelsdorfer Haidel 
 Größe 12,1 ha, verordnet am 3. Juni 2008, Landesgesetzblatt Nr. 56/2008

Die auf sauren Donauschot- 
      tern ausgebildeten Trocken-
rasen der nunmehr wieder bewei-
deten Hutweide in Nickelsdorf 
fallen steil zur Leithaniederung 
ab. Das Gebiet entspricht dem 
Naturschutzgebiet „Haidel bei 
Nickelsdorf” und liegt wie das 
Natura-2000-Gebiet Zurndorfer 
Eichenwald und Hutweide inner-
halb des wesentlich größeren SPA 
„Parndorfer Platte – Heideboden”. 
Ein Großteil des ehemaligen Hut-
weidegebietes wurde in Ackerland 
umgewandelt oder mit Robinien 
aufgeforstet. Das Schutzgebiet 
umfasst die naturschutzfachlich 
bedeutendsten Flächen, die wohl 
auch aufgrund ihrer Steilheit er-
halten geblieben sind. Geologisch 
gesehen ist das Schutzgebiet aus 
pannonen Sanden und Terras-
senschottern aufgebaut. Die Ba-
senarmut dieser quarzreichen 
Sedimente führte zur Entstehung 
stark saurer Böden. Durch die 
extreme Hanglage hält sich nur 
wenig Humus, der Wind trocknet 
das Gelände zusätzlich aus. Die 
extremen Kuppenstandorte sind 
durch verschiedene Säurezeiger 
wie Rentierflechten (Cladonia 
sp.), Wacholder-Haarmützen-
moos (Polytrichum juniperinum) 
und Heide-Straußgras (Agrostis 
vinealis) gekennzeichnet. An den 
sonnseitigen, nicht so stark ver-
sauerten Hängen gedeihen Pfer-
de-Sesel (Seseli hippomarathrum), 
Österreich-Schwarzwurzel (Scor-
zonera austriaca), Illyrisch-Hah-
nenfuß (Ranunculus illyricus), 
Steppen-Wolfsmilch (Euphorbia 
seguieriana), Feinblättrige Echt-
Schafgarbe (Achillea setacea) und 
Schwarz-Küchenschelle (Pulsatil-

la pratensis subsp. nigricans) als 
typische Trockenrasenpflanzen 
sowie sehr seltene Arten wie der 
Waldsteppen-Wermut (Artemi-
sia pancicii), eine nach der FFH-
Richtlinie prioritäre Art, und das 
Grasblatt-Sandkraut (Arenaria 
procera). Hinsichtlich des Vor-
kommens der Gräser dominiert 
an den sonnseitigen Lagen der 
Walliser Schwingel (Festuca va-
lesiaca s. str.) und an den Schatt-
hängen der Furchen-Schwingel 
(Festuca rupicola). Die unteren 
Hänge sind aufgrund der besseren 
Nährstoff- und Wasserversorgung 
hochwüchsig und wegen der feh-
lenden Beweidung großteils stark 
verbracht. Es fehlen hier viele tro-
ckenheitsliebende Pflanzenarten, 
und einige seltene Heuschrecken-
arten sind aufgrund der Verbra-
chung verschwunden. Die Kräuter 
werden durch die Konkurrenz der 
Gräser zurückgedrängt. Es kom-
men dort Skabiosen-Flockenblu-
me (Centaurea scabiosa), Knack-
Erdbeere (Fragaria viridis) und 
Klein-Mädesüß (Filipendula vul-
garis) vor, die vorherrschenden 
Gräser sind Furchen-Schwingel, 
Aufrecht-Trespe (Bromus erectus) 
und Fieder-Zwenke (Brachypodi-
um pinnatum). Einzelne Sträucher 
werden vom Neuntöter und der 
Sperbergrasmücke als Sitzwar-
ten genutzt, schütter bewachsene 
Schotterböden sucht der Brach-
pieper bevorzugt auf. An den 
ebenen, kaum geneigten Flächen 
am Fuße der Hänge schließen 
durch Düngung und regelmäßige 
Mahd an die Stelle der einstigen 
Trockenrasen Mähwiesen an, die 
durch die Dominanz des Glatt-
hafers (Arrhenatherum elatius) 

gekennzeichnet sind (Glatthafer- 
Wiesen Arrhenatherion). Im Vor-
feld der Robinienaufforstungen 
sind Saumgesellschaften mit  
Bibernell-Rose (Rosa spinosissi-
ma) zu finden.

Erhaltungs- und 
Entwicklungsziele
Die Trockenrasen- und Wiesen-
bestände müssen durch extensi-
ve Pflege und Schutz vor Nähr-
stoffeintrag erhalten werden. Als 
weiteres Entwicklungsziel ist die 
Arrondierung bzw. Erweiterung 
des Gebietes um angrenzen-
de Bestände wie z. B. Stilllegung 
bzw. Umwandlung angrenzender 
Ackerflächen und Aufforstungen 
zu nennen. Die Trockenrasenhän-
ge werden jährlich beweidet und 
geschwendet (Teilflächen werden 
je nach Bedarf von der Beweidung 
ausgenommen (wird jährlich vor 
Weidebeginn besprochen), die 
Glatthafer-Mähwiesen jährlich ge-
mäht, die Mahd erfolgt nicht vor 
Mitte Juni.

F A U N A - F L O R A - H A B I T A T - R I C H T L I N I E
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2.1.3. Parndorfer Heide
 Größe 7,38 ha, verordnet am 26. März 2008, Landesgesetzblatt Nr. 33/2008

Das Natura-2000-Gebiet nord- 
 östlich von Parndorf ent-
spricht dem gleichnamigen Na-
turschutzgebiet Parndorfer Heide. 
Durch die Lage zwischen einem 
Schotterabbaugebiet, Industrie- 
und Siedlungsflächen verliert das 
Gebiet immer mehr an natur-
schutzfachlicher Bedeutung. Das 
Schutzgebiet ist durch jahrhun-
dertelange Beweidung entstan-
den. Hier befindet sich eine der 
letzten großen Zieselkolonien des 
Burgenlandes. Rund 100 Tiere 
legen im sandig-weichen Boden 
ihr umfassendes Höhlen- und 
Gangsystem an. Durch intensi-
ve Mahd und Beweidung wird 
die Vegetation kurz gehalten, um 
ideale Lebensbedingungen für sie 
zu schaffen. Der extrem trockene 
Standort verhindert zusätzlich, 
dass die Vegetation für die Ziesel 
zu hoch wird. Dadurch kann man 
die vorwiegend tagaktiven Tiere 
auch gut beobachten. Zahlreiche 
Insektenarten wie z. B. Heuschre-
cken und spezialisierte Pflan-
zenarten profitieren ebenfalls 
von den örtlichen Bedingungen.  
Neuntöter und Sperbergras- 
mücke bewohnen neben dem  
Ziesel den Trockenstandort. Das 
Gebiet wird größtenteils von ei-
nem Walliserschwingel-Trocken-
rasen (Ranunculo illyrici-Festu-
cetum valesiacae) eingenommen, 
der dem FFH-Lebensraumtyp 
Subpannonische Steppen-Tro-
ckenrasen zugeordnet werden 
kann. Ungefähr zwei Drittel des 
Gebietes sind Trockenrasen, in 
denen der Walliser Schwingel 
(Festuca valesiaca s. str.) vor-
herrscht. Diese an die Trocken-
heit angepasste Gras-Art verträgt 

Trittstörungen durch Beweidung 
wesentlich besser als der mor-
phologisch ähnliche Furchen-
Schwingel (Festuca rupicola), der 
im westlichen Teil des Gebietes 
kleinflächig vorkommt. In klei-
neren Teilen mit weniger extre-
men Bodenbedingungen tritt der 
Glatthafer (Arrhenatherum ela- 
tius) auf. Als Eutrophierungs- und 
Brachezeiger findet sich die Grau-
grüne Quecke (Elymus hispidus). 
Daneben treten dort Ruderalar-
ten wie Echt-Wermut (Artemisia 
absinthium), Ringdistel (Carduus 
nutans) und Echt-Beifuß (Artemi-
sia vulgaris) auf. Im östlichen Teil 
des Gebietes befindet sich eine 
heute vollkommen zerstörte Bun-
keranlage aus dem zweiten Welt-
krieg. Das Schutzgebiet wird ein- 
bis zweimal jährlich gemäht. Die 
Beweidung wurde wegen Vanda-
lenakten vor einigen Jahren einge-
stellt. Die Zieselpopulation ist auf-
grund der Isolation von anderen 
Kolonien, regelmäßiger Störun-
gen durch Hunde und Katzen und 
durch die Bautätigkeit im Umfeld 
stark gefährdet. Baulandumwid-
mungen an das Schutzgebiet an-
grenzender Grundstücke sollten 
deshalb unbedingt eingestellt 
werden. Durch die Schaffung von 
Korridoren und Trittsteinbioto-
pen soll in Zukunft ein Austausch 
mit umliegenden Populationen 
ermöglicht werden.

Erhaltungs- und 
Entwicklungsziele
Das vorrangige Erhaltungsziel ist 
die Weiterführung der Mahd zur 
Erhaltung kurzrasiger Trocken-
rasenbestände und die Auswei-
tung der Mahd auf angrenzende  

Flächen wie z. B. Brachen. Ein wei-
teres Erhaltungsziel ist die Schaf-
fung von Korridoren (gehölzfreien 
Schneisen durch die begrenzen-
den Windschutzanlagen) zu an-
grenzenden Ziesel-Habitaten.

F A U N A - F L O R A - H A B I T A T - R I C H T L I N I E
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2.1.4. Fronwiesen und Johannesbach
 Größe 47,88 ha, verordnet am 5. November 2013, Landesgesetzblatt Nr. 64/2013

Das am Nordrand des Leitha- 
    gebirges gelegene Europa-
schutzgebiet Fronwiesen und 
Johannesbach umfasst fünf Teil-
gebiete: Johannesbach ca. 8,5 ha, 
Weierwiesen ca. 8,5 ha, Odelwie-
sen ca. 10 ha, Frauenwiesen ca. 13 
ha, Verbindungsgräben ca. 5 ha. 
Der Johannesbach entspringt am 
Fuße des Leithagebirges im östli-
chen Wiener Becken südlich der 
Ortschaft Leithaprodersdorf. Von 
der Quelle fließt der Johannesbach 
auf einer Strecke von rund 6,5 km 
Richtung Nordosten und mündet 
bei der Kotzenmühle südöstlich 
von Seibersdorf rechtsufrig in 
die Leitha. Das Einzugsgebiet des  
Johannesbaches liegt im Bereich 
der Leithaniederungen, welche 
dem Naturraum „Feuchte Ebene“ 
angehören. Die hohe Wasserqua-
lität und freie Fließstrecken des 
Johannesbaches sind ausschlag- 
gebend für Bestände der Gemei-
nen Bachmuschel (Unio crassus) 
und des Bitterlings (Rhodeus seri-
ceus amarus), die von landeswei-
ter Bedeutung sind.
Die Weierwiesen grenzen südlich 
unmittelbar an den Johannesbach 
und sind ein traditionelles Mäh-
wiesengebiet, das sich aufgrund 
der feuchten Standortsbedin-
gungen für den Ackerbau nicht 
gut eignet und daher bis heute 
erhalten geblieben ist. Die un-
terschiedliche Bewirtschaftung 
(Intensität des Düngereinsatzes, 
Mähzeitpunkt) und das Kleinrelief 
führten zu einer sehr vielfältigen 
Ausprägung der Wiesentypen. So 
treten einerseits intensiv genutzte, 
aufgedüngte und daher artenarme 
Glatthaferwiesen mit dominie-
rendem Rohr-Schwingel (Festuca 

arundinacea), andererseits aber 
auch sehr artenreiche pannoni-
sche Halbtrockenrasen (Cirsio-
Brachypodion) mit Aufrecht-Tres-
pe auf. Als Besonderheit blieb in 
einer Senke eine Pfeifengraswiese 
(Molinion caeruleae) erhalten.
Bei den Odelwiesen handelt es 
sich um einen Komplex verschie-
dener Wiesentypen, die großteils 
noch bewirtschaftet werden. Die 
Wiesen liegen unmittelbar nörd-
lich von Loretto und sind rundum 
von Gräben begrenzt.
Die am Nordwestrand des Leit-
hagebirges, nahe Loretto, gelege-
nen Frauenwiesen zählen zu den 
schönsten und botanisch reich-
haltigsten Feuchtwiesen im Bur-
genland. Im Südosten des Schutz-
gebietes befindet sich ein kleines 
Kopfbinsen-Kalkflachmoor. Mehl-
Primel (Primula farinosa), Ge-
wöhnlich-Fettkraut (Pinguicula 
vulgaris), Kelch-Simsenlilie (To-
fieldia calyculata), Breitblatt-Woll-
gras (Eriophorum latifolium), Bit-
terklee (Menyanthes trifoliata) und 
Sumpf-Hundswurz (Anacamptis 
palustris) prägen hier das Bild. 
In den Pfeifengraswiesen findet 
der Duft-Lauch (Allium suaveo-

lens) sein einziges Vorkommen 
im Burgenland. Die bestands- 
bildenden Gräser sind das  
namengebende Blau-Pfeifengras 
(Molinea caerulea) sowie das 
Sumpf-Blaugras (Sesleria uligi-
nosa). Zu den charakteristischen 
und auffallenden Pflanzenarten  
zählen Orchideen-Arten wie  
Mücken-Händelwurz (Gymnade-
nia conopsea), Fleisch-Fingerwurz 
(Dactylorhiza incarnata), Sumpf-
Ständelwurz (Epipactis palustris), 
ferner Lungen-Enzian (Gentia-
na pneumonanthe), Kurzknollige 
Pannonien-Platterbse (Lathyrus 
pannonicus subsp. pannonicus), 
Niedrig-Schwarzwurz (Scorzonera 
humilis), Rosmarin-Kriech-Weide 
(Salix repens subsp. rosmarinifo-
lia) und Europa-Trollblume (Trol-
lius europaeus).
Auf den höher gelegenen Teilen 
der Frauenwiesen kommen Halb-
trockenrasen mit dominierender 
Aufrecht-Trespe und dem Fur-
chen-Schwingel zur Ausbildung. 

Allgemeine Erhaltungs- 
und Entwicklungsziele
Ausweitung der Wiesen- und  
Niedermoorflächen.

F A U N A - F L O R A - H A B I T A T - R I C H T L I N I E
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2.1.5. Siegendorfer Puszta und Heide
 Größe 27,86 ha, verordnet am 3. Juni 2008, Landesgesetzblatt Nr. 55/2008

Das östlich von Siegendorf 
    gelegene Europaschutzgebiet 
entspricht dem gleichnamigen 
Naturschutzgebiet. Die Flächen 
sind durch extensive Beweidung 
entstanden und würden ohne 
menschlichen Einfluss verbu-
schen. Die großteils nordsei-
tig exponierten Hänge tragen 
pannonische Halbtrockenrasen  
(Cirsio-Brachypodion). Kuppen 
und südwestseitig exponierte  
Flächen werden von pannoni-
schen Rasensteppen (Festucion  
valesiacae) eingenommen. Im 
Sommer prägt die durch Tro-
ckenheit strohig-gelbe Vegeta- 
tion das steppenähnliche Gebiet 
der nunmehr wieder mit Schafen 
beweideten Puszta in Siegendorf. 
Sand-Strohblume (Helichrysum 
arenarium) und Sand-Wegerich 
(Plantago arenaria) findet man 
hier ebenso wie eine Vielzahl  
sandbewohnender Insekten.  
Offene Sandflächen waren einst 
durch den Betritt des Weideviehs 
im Gebiet weit verbreitet, heute 
sind sie lediglich im Bereich von 
Fahrwegen und Tierbauten an-
zutreffen und zählen zu den am 
stärksten gefährdeten Lebensräu-
men in Österreich. Das Ziesel fin-
det in den weichen Böden ideale 
Bedingungen für seine Erdbauten, 
in höherwüchsigen, verbuschten 
Bereichen ist die prächtige Sma-
ragdeidechse heimisch. Eine gro-
ße Vielfalt an Schmetterlingen,  
Käfern, Grabwespen, Spinnen, 
Heuschrecken und Schnecken ist 
an die Vegetation der Trocken-
rasen angepasst. Neuntöter und 
Sperbergrasmücke sind schützens- 
werte Vogelarten, welche im  
Gebiet vorkommen.

Das in dichten Polstern hell-
rot blühende Flaum-Steinröserl 
(Daphne cneorum), ein vorwie-
gend in höheren (bis subalpinen) 
Lagen verbreiteter Zwergstrauch, 
ist die Besonderheit des Gebietes. 
Bemerkenswert ist auch das Vor-
kommen des sehr seltenen, vom 
Aussterben bedrohten Boden-Tra-
gants (Astragalus exscapus) und 
der ebenso seltenen Sand-Lotwurz 
(Onosma arenaria).
Nördlich an die Hügel mit den 
Trockenrasen anschließend sind 
in einer flachen Senke artenreiche, 
leicht salzige Feuchtwiesen, mit 
Übergängen zur Pfeifengraswiese 
(Molinion) und zu Schilfbestän-
den (Phragmition) zu finden. In ei-
ner Mulde befindet sich ein flacher 
Weiher mit einem Großseggenried 
(Magnocaricion). Dort kommt die 
Rotbauchunke vor.
Die Heide wird von zahlreichen 
alten Wacholder-Sträuchern do-
miniert, im Herbst leuchtet sie im 
Purpurrosa des blühenden Heide-
krautes. Dazwischen findet man 
im Sand immer wieder versteiner-
te Schneckenhäuser.

Allgemeine Erhaltungs- 
und Entwicklungsziele
Die Bedeutung des Gebietes liegt 
im Vorkommen sandliebender 
Trockenrasengesellschaften mit 
einer Reihe stark bedrohter, im 
Burgenland sonst nicht vorkom-
mender Pflanzenarten. Primäres 
Entwicklungsziel ist die Erhaltung 
der verschiedenen Trockenrasen- 
und Wiesengesellschaften in ih-
rer Standortsvielfalt insbesondere 
durch extensive, bestandsspezifi-
sche Pflege (Beweidung, Schwen-
dung) und Erhaltung des tradi- 

tionellen Landschaftsbildes durch 
Offenhaltung der Weide- und 
Mähwiesenflächen insbesondere 
durch Zurückdrängung invadie-
render, florenfremder Arten (v. a. 
Robinie, Götterbaum). Weitere 
Ziele sind die Erhaltung der Wa-
cholderbestände (v. a. durch Frei-
stellung älterer Exemplare und 
Förderung bzw. Schonung des 
Jungwuchses), die kleinflächige 
Offenhaltung von Sand-Pionier-
standorten, die Arrondierung bzw. 
Erweiterung des Gebietes um an-
grenzende Bestände (Stilllegung 
bzw. Umwandlung angrenzender 
Ackerflächen, Einbeziehung be-
nachbarter Trockenrasen) und 
Mahd der angrenzenden erhal-
tenswerten Reste ehemaliger Salz-
sumpfwiesen.

F A U N A - F L O R A - H A B I T A T - R I C H T L I N I E
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2.1.6. Naturwaldreservat Lange Leiten, Neckenmarkt
 Größe 28,95 ha, verordnet am 15. April 2008, Landesgesetzblatt Nr. 41/2008Landesgesetzblatt Nr. 55/2008

Das Naturwaldreservat und 
    Europaschutzgebiet „Lange 
Leiten Neckenmarkt“ liegt an den 
Südabhängen des Ödenburger 
Berglandes direkt an der österrei-
chisch-ungarischen Staatsgrenze 
rund 4 km nordöstlich von Ne-
ckenmarkt bzw. südöstlich von 
Sopron (Ödenburg). Das Öden-
burger Gebirge ist ein östlicher 
Ausläufer der Zentralalpen und 
besteht aus kristallinen Gesteinen. 
Das Naturwaldreservat wurde im 
August 1996 durch einen Vertrag 
zwischen der Republik Öster-
reich und der Urbarialgemeinde 
Neckenmarkt eingerichtet. Als 
Folge der Ministerkonferenz zum 
Schutze der Wälder in Europa hat 
sich Österreich verpflichtet, die 
Einrichtung eines österreichwei-
ten Netzwerkes von Naturwald-
reservaten voranzutreiben. Mit 
der fachlichen Umsetzung die-
ses Programmes wurde 1995 die 
Forstliche Bundesversuchsanstalt 
betraut. Die administrative und 
finanzielle Abwicklung erfolgt 
durch das Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft, Um-
welt und Wasserwirtschaft. Das 
Gebiet liegt auf einer Seehöhe von 
410–490 m über dem Meeresspie-
gel und umfasst mitteleuropäi-
sche Eichen-Hainbuchen-Wälder 
sowie bodensaure Eichenwälder. 
Der ursprünglich vorhandene 
Niederwald mit Trauben-Eiche 
(Quercus petraea) und Hainbuche 
(Carpinus betulus) als dominie-
rende Baumarten wurde aufgrund 
seiner Abgeschiedenheit seit 
den dreißiger Jahren des vorigen 
Jahrhunderts von der Urbarialge-
meinde Neckenmarkt als Besitzer 
nicht mehr genutzt. Die im Gebiet 

entwickelten Eichen- und Eichen-
Hainbuchenwälder entsprechen 
der potentiellen natürlichen Vege-
tation dieser Höhenstufe. Die Ab-
folge der einzelnen Eichenwald-
Gesellschaften ist in erster Linie 
durch die Bodengründigkeit und 
den damit zusammenhängen-
den Wasserhaushalt bestimmt. 
Die Übergänge zwischen dem 
FFH-Lebensraumtyp Labkraut-
Eichen-Hainbuchenwald (Carpi-
nion betuli) und den bodensau-
ren Eichenwäldern sind fließend. 
Bodensaure, mitteleuropäische 
Eichen-Hainbuchen-Wälder be-
finden sich im Gebiet an ihrer öst-
lichen Verbreitungsgrenze. Damit 
ist eine hohe Verantwortung für 
die Sicherung dieser Arealränder 
und die Sicherung des Gesamt-
verbreitungsgebietes des Lebens-
raumtyps verbunden. Ungestört 
und ohne forstliche Nutzung  
entsteht hier eine natürliche,  
urwaldähnliche Waldgesellschaft, 
die zurzeit ein Bestandsalter zwi-
schen 60 und 80 Jahren aufweist. 
Bereits jetzt beherbergen schöne 
Totholz-Bestände den Hirschkä-
fer (Lucanus cervus) sowie zahl-
reiche andere Tierarten, die nur 
in unbeeinflussten Waldökosys-
temen mit viel Alt- und Totholz  
Lebensmöglichkeiten vorfinden.
Floristisch sind die durchwegs 
bodensauren Bestände sehr arm 
und weitgehend von Grasartigen 
geprägt. An Zwergsträuchern tritt 
lediglich die Besenheide (Calluna 
vulgaris) stellenweise auf. In den 
wärmebegünstigten Laubwäldern 
der Region findet man auch noch 
einen bereits äußerst selten ge-
wordenen Pilz, nämlich den Kai-
serling (Amanita caesarea).

Allgemeine und 
spezielle Erhaltungsziele
Die Konzeption des Österreichi-
schen Naturwaldreservatepro-
grammes entspricht in hohem 
Maße dem Erhaltungsziel des 
FFH-Lebensraumtyps Pannoni-
sche Wälder mit Quercus petraea 
und Carpinus betulus. Das Ziel ist 
die Sicherung einer ungestörten, 
frei von menschlichen Eingriffen 
ablaufenden Entwicklung (ur-
waldartigen Dynamik) des Wald-
ökosystems.

F A U N A - F L O R A - H A B I T A T - R I C H T L I N I E
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2.1.7. Bernstein – Lockenhaus – Rechnitz
 Größe 24.586,20 ha, verordnet am 5. November 2013, Landesgesetzblatt Nr. 65/2013

Das nach der FFH-Richt- 
      linie ausgewiesene Gebiet  
entspricht weitgehend dem  
großen Landschaftsschutzgebiet 
Bernstein-Lockenhaus-Rechnitz 
und schließt drei Naturschutz-
gebiete mit ein: „Gößbachgraben“ 
(9,26 ha), „Galgenberg“ (9,25 ha) 
und „Trockenbiotop beim Fried-
hof in Rechnitz“ (2,86 ha). Es um-
fasst das Bernsteiner und Günser 
Bergland mit etwa 30 Katastralge-
meinden einschließlich der Ein-
zelobjekte (Fledermausquartiere) 
Kirche Deutsch Gerisdorf, Glas-
hütten, Lockenhaus, Neumarkt 
im Tauchental, Salmannsdorf, 
Steinbach, Burg Schlaining so-
wie Puhr- und Redlschlagstollen 
in Bernstein. Natürliche Eichen-
Hainbuchen-, Buchen- und Rot-
föhrenwälder dominieren diese 
im Burgenland größte geschlos-
sene Waldfläche. An den Südhän-
gen des Geschriebensteins sind 
kleinflächig xerophile Eichenwäl-
der mit Flaum-Eiche und Edel-
kastanie anzutreffen. Im Altholz 
der Eichenwälder findet man den 
Großen Eichenbock (Cerambyx 
cerdo) und den Hirschkäfer (Lu-
canus cervus). Von den Buchen-
wäldern entspricht der größte Teil 
dem Hainsimsen-Buchenwald 
(Luzulo-Fagetum) und nur ge-
ringe Anteile dem Waldmeister-
Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 
(< 10 %). Zahlreiche geschütz-
te Fledermausarten wie Kleine 
Hufeisennase, Mopsfledermaus, 
Bechsteinfledermaus, Kleines und 
Großes Mausohr und Wimper-
fledermaus finden hier geeignete 
Wochenstuben-, Zwischen- und 
Überwinterungsquartiere in na-
türlichen Höhlen, aufgelassenen 

Bergbau-Stollen und alten Ge-
bäuden wie der Burg Schlaining. 
Die ausgedehnten Wälder und die 
traditionelle Kulturlandschaft mit 
Wegrändern, Rainen und Hecken 
sind ein wichtiges Nahrungs- 
gebiet für sie. Dies ist auch der 
Lebensraum gefährdeter Vogelar-
ten wie Mittelspecht, Grauspecht, 
Halsbandschnäpper, Baumfalke, 
Wespenbussard, Neuntöter, Hei-
delerche und Sperbergrasmücke. 
Bachbegleitende Auwälder so-
wie angrenzende Staudenfluren 
und Feuchtwiesen bieten ideale 
Lebensbedingungen für Amphi-
bien, auch für so seltene Arten 
wie Knoblauchkröte und Donau-
Kammmolch, für einige Schmet-
terlingsarten und die Libellenart 
Große Quelljungfer. Das Gebiet 
um Bernstein ist bekannt für sein 
Serpentinit-Vorkommen, das 
größte in Österreich. Auf den rela-
tiv flachgründigen und nährstoff-
armen Böden wachsen vor allem 
Rotföhren-Wälder. Beispiele für 
die spezielle Serpentinflora sind 
Serpentin-Steppen-Aschenkraut 
(Tephroseris integrifolia subsp. ser-
pentini), Serpentin-Kartäu-
ser-Nelke (Dianthus carthu-
sianorum subsp. capillifrons), 
Serpentin-Crantz-Finger-
kraut (Potentilla crantzii var. 
serpentini), Gösing-Täschel-
kraut (Noccaea goesingensis) 
und Serpentin-Streifenfarn 
(Asplenium cuneifolium). 
Der Galgenberg nahe Rech-
nitz beherbergt den größten 
Trockenrasen des Südbur-
genlandes, der neben seiner 
Vielfalt an wärmeliebenden 
Pflanzenarten (z. B. Groß-
Küchenschelle (Pulsatilla 

grandis)) für seinen Reichtum 
an Schmetterlingsarten (ca. 900) 
bekannt ist. Schmetterlingshaft, 
Tag- und Nachtfalter finden in 
den Trockenwiesen Lebensbedin-
gungen wie sonst nur in fernen 
Gegenden Süd- und Osteuropas.

Allgemeine Erhaltungs- 
und Entwicklungsziele
Im Wald ist das Erhaltungs-
ziel die Erhaltung ausgewählter  
naturnaher Waldflächen und  
Begünstigung einer Entwicklung 
zur natürlichen potentiellen Wald-
vegetation (Struktur, Dynamik, 
Artenzusammensetzung).  
Die Trockenrasen- und Felsstand-
orte müssen in ihrer Standorts-
vielfalt durch Sicherung primärer 
Standorte (Störungsfreiheit) bzw. 
extensive, bestandstypische Pflege 
sekundär entstandener Bestände 
erhalten werden. 
Die Grünlandflächen müssen 
ebenfalls durch eine extensive  
(typenbezogene) Bewirtschaftung 
in ihrer nutzungsbedingten und 
standörtlichen Vielfalt erhalten 
werden.

F A U N A - F L O R A - H A B I T A T - R I C H T L I N I E
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2.1.8. Lafnitztal
 Größe 590,57 ha, verordnet am 3. Juni 2008, Landesgesetzblatt Nr. 57/2008

Das nominierte Gebiet mit  
 einer Ausdehnung von rund 
590 ha umfasst zwei Teilbereiche 
von derzeit naturschutzrecht-
lich geschützten Gebieten: das 
70 ha große „Naturschutzgebiet 
Lafnitz-Stögersbach-Auen Wol-
fau“ sowie den 31 ha umfassen-
den „Geschützten Landschaftsteil 
Lahnbach“ bei Deutsch Kalten-
brunn. Der über weite Strecken 
unregulierte Fluss darf hier seine 
natürliche Dynamik beibehalten. 
Die Lafnitz zählt österreichweit 
zu den letzten unregulierten Flüs-
sen des Flachlandes. Der freie, 
uneingeschränkte Flusslauf tritt 
in natürlicher Weise mit Bach 
begleitenden Auwäldern, natür-
lichen eutrophen Tümpeln und 
Talwiesen (Glatthaferwiesen  
Arrhenatherion und Pfeifengras-
Streuwiesen Molinion) in Ver-
bindung und erzeugt durch seine 
ungebundene Fließdynamik eine 
Vielzahl flussmorphologischer 
Lebensraumstrukturen. Diese be-
herbergen landesweit die größte 
Anzahl FFH-relevanter Tierarten 
wie z. B. zahlreiche Fischarten 
(Ukrainisches Bachneunauge, Bit-
terling, Schied, Kesslergründling, 
Weißflossengründling, Stein-
beißer, Balkan-Goldsteinbeißer, 
Schlammpeitzger, Streber, Zin-
gel, Schrätzer, Koppe), Gemeine 
Bachmuschel, Vogel-Azurjungfer, 
Grüne Flussjungfer, Heller und 
Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-
Bläuling. Von besonderer Bedeu-
tung sind auch flussbegleitende 
Auenwälder (Auenwälder mit 
Schwarz-Erle (Alnus glutinosa) 
und Edel-Esche (Fraxinus excelsi-
or) (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae), die vergleichs-

weise große Flächen einnehmen. 
Im Bereich des Mittellaufes der 
Lafnitz bis etwa auf die Höhe 
von Loipersdorf-Kitzladen, im 
Übergangsbereich von der mon-
tanen zur kollinen Höhenstufe, 
wird der Fluss von einem Strei-
fen ursprünglichen Silberweiden-
Auwaldes mit Salix alba, der mit 
Bruch-Weide (Salix fragilis) und 
Grau-Erle (Alnus incana) verge-
sellschaftet ist, gesäumt. Im unte-
ren Bereich der Lafnitz dominiert 
die Silberweiden-Au. Als Vertreter 
der Vogelwelt können entlang der 
Lafnitz Eisvögel an steilen Ufer-
abbrüchen beobachtet werden. 
Zahlreiche Mäander prägen den 
Lauf der Lafnitz. Fischotter und 
Biber bewohnen die Uferzone, 
ebenso viele Amphibien, darun-
ter Gelb- und Rotbauchunke und 
Donau-Kammmolch. Auwälder 
und ausgedehnte Wiesenflächen 
mit eingestreuten Einzelbäumen 
und Feldgehölzen dominieren 
den offenen Talraum der Lafnitz.  
Sie sind ein idea-
ler Lebensraum für 
Baumfalke, Klein- 
specht, Wachtel, 
Neuntöter, Feld- 
und Schlagschwirl, 
Wachtelkönig, Weiß- 
und Schwarzstorch. 
Im Bereich um Wol-
fau darf der Fluss 
bei Hochwasser un-
gehindert aus sei-
nem Ufer treten. 
Die immer wieder-
kehrenden Über-
schwemmungen des 
Talbodens gehören 
hier zum natürlichen 
Kreislauf.

Allgemeine Erhaltungs- 
und Entwicklungsziele
Oberstes Ziel im Natura-2000- 
Gebiet Lafnitztal ist die Siche-
rung und Wiederherstellung einer  
naturnahen Flussdynamik zur  
Gewährleistung einer reichhalti-
gen flussmorphologischen Lebens- 
raumausstattung mit wechseln-
den Querschnittsbreiten, Was-
sertiefen, Fließgeschwindigkeiten,  
Geschiebeführungen und vielfäl-
tigen Uferstrukturen. Weiters ist 
die Sicherung und Verbesserung 
der Wasserqualität von Fließ- und  
Auengewässern (insbesondere 
hinsichtlich Nährstoff- und Fein-
sedimenteintrag aus intensiv agra-
risch genutzten Flächen) vor allem  
für die Fischfauna von großer  
Bedeutung. 
Eine große Herausforderung für 
die Zukunft ist die Erhaltung und 
extensive (typenbezogene) Bewirt-
schaftung der Grünlandflächen 
in ihrer nutzungsbedingten und 
standörtlichen Vielfalt.

F A U N A - F L O R A - H A B I T A T - R I C H T L I N I E
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2.1.9. Südburgenländisches Hügel- und Terrassenland
 Größe 13.999,1 ha, verordnet am 5. November 2013, Landesgesetzblatt Nr. 63/2013

Das Europaschutzgebiet ent- 
 spricht in seinen Grenzen 
dem 1974 ausgewiesenen Land-
schaftsschutzgebiet „Südburgen-
ländisches Hügel- und Terras-
senland“. Der „Naturpark in der 
Weinidylle“ umfasst die südöst-
liche Hälfte des „FFH-Gebietes“ 
(SAC). Rund 20 Gemeinden ein-
schließlich der Einzelobjekte (Fle-
dermausquartiere) Kirche Luising, 
St. Kathrein und Mischendorf 
haben Anteil an diesem ausge-
dehnten Natura-2000-Gebiet und 
Landschaftsschutzgebiet westlich 
der Pinkataler Weinstraße, das 
mehrere sehr individuelle, jedoch 
für das Südburgenland charakte-
ristische Landschaften zwischen 
Pinka und Strem umfasst: Pinka-
durchbruch, Eisenberg, Tschater-
berg, Ehrensdorfer Platte, Punit-
zer Wald, Pinkatal und unteres 
Stremtal. Am Pinkadurchbruch 
im Nordosten des Gebietes ist 
mit Bruchweidenwäldern, Hang-
wäldern und Felstrockenrasen 
eine vielfältige Flora mit dem sehr 
seltenen Karpaten-Spierstrauch 
(Spiraea media) erhalten geblie-
ben. Am Südhang des Eisenberges 
befand sich bis vor Kurzem einer 
der nur zwei österreichischen 
Fundpunkte des Rispen-Blau-
weiderichs (Veronica spuria), der 
mit anderen Elementen trockener 
Waldsäume wie dem Blut-Storch-
schnabel (Geranium sanguineum)  
oder dem Weidenblatt-Alant  
(Inula salicina) vergesellschaftet 
ist. Charakteristisch für das Ge-
biet sind neben den Eichen-Hain-
buchenwäldern und bodensauren 
Traubeneichen-Zerreichenwäl-
dern auch Streuobstwiesen mit 
alten Obstbäumen und blüten-

reichen Magerwiesen im Unter-
wuchs. Die überaus artenreichen 
und vielfältig differenzierten 
Feuchtwiesen insbesondere an 
der Strem zählen ebenso wie die 
Streuobstwiesen im Pinkatal, auf 
Eisen- und Tschaterberg zu den 
vorrangigen Schutzinhalten im 
Gebiet. Die extensive Mahd der 
Wiesen ermöglicht den Bestand 
einer reichhaltigen Vogel- und 
Insektenwelt. Heller und Dunkler 
Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling, 
Russischer Bär, Großer Feuerfal-
ter, Heckenwollafter und viele an-
dere Schmetterlingsarten finden 
hier Nischen in der abwechslungs-
reich genutzten Kulturlandschaft. 
Auf Pfeifengras-Streuwiesen fin-
den sich botanische Kostbarkeiten 
wie Europa-Trollblume (Trollius 
europaeus), Gelb-Taglilie (He-
merocallis lilioasphodelus), Sibiri-
en-Schwertlilie (Iris sibirica) und 
Lungen-Enzian (Gentiana pneu-
monanthe). In lichten Eichenwäl-
dern hingegen sind Orchideen 
– Gelb-Frauenschuh (Cypripedi-
um calceolus), Purpur-Waldvöge-
lein (Cephalanthera rubra) und 
Weiß-Waldhyazinthe (Platanthe-
ra bifolia) – zu bewundern. Und 
auch das größte österreichische 
Vorkommen der Schachblume  
(Fritillaria meleagris) bei Hagens-
dorf und Luising befindet sich im 
Gebiet. Neben einigen geschütz-
ten Fledermausarten wie Mops-
fledermaus, Bechsteinfledermaus, 
Kleines und Großes Mausohr 
kommen einige FFH-relevante 
Tierarten an den Fließgewässern 
des Gebietes vor. Dazu gehören 
zahlreiche Fischarten wie z. B. 
Schied, Europäischer Schlamm-
peitzger, Streber, Zingel, weiters 

Biber und Fischotter, die beiden 
Libellenarten Vogel-Azurjungfer 
und Grüne Flussjungfer, die Ge-
wöhnliche Bachmuschel und die 
Gelbbauchunke.

Allgemeine Erhaltungs- 
und Entwicklungsziele
In den ausgewiesenen Wäldern 
des Gebietes ist das primäre Ent-
wicklungsziel die Erhaltung ausge-
wählter naturnaher Waldflächen 
und die Begünstigung einer Ent-
wicklung zur natürlichen poten-
tiellen Waldvegetation. Auf den 
Trockenrasen ist das oberste Ziel 
die Erhaltung der Felsvegetation 
durch Sicherung primärer Stand-
orte (Störungsfreiheit) bzw. ex-
tensive, bestandstypische Pflege 
oder Renaturierung sekundär ent-
standener Trockenrasen. Auf den 
Wiesenflächen ist die Erhaltung 
und extensive (typenbezogene) 
Bewirtschaftung zu forcieren.

F A U N A - F L O R A - H A B I T A T - R I C H T L I N I E
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2.2. Gebiete, die nach der Vogelschutz-Richtlinie ausgewiesen wurden 

2.2.1. Parndorfer Platte – Heideboden
 Größe 7.293,92 ha, noch nicht verordnet

Im Vogelschutzgebiet (SPA) ein- 
     geschlossen sind die FFH-Ge-
biete (SAC) „Zurndorfer Eichen-
wald“ und „Haidel bei Nickels-
dorf“. Die Parndorfer Platte ist ein 
pleistozäner Schotterkörper, der 
im Südwesten mit einem Höhen-
unterschied von etwa 40 m steil 
zur Niederung des Neusiedler 
Sees abbricht (der sog. Wagram). 
Nach Norden fällt das Gelän-
de flach zur Leitha hin ab, nach 
Nordosten hin erstreckt sich bis 
zur Staatsgrenze mit Ungarn der 
sog. Heideboden.
Das Gebiet der Parndorfer Platte 
und des Heidebodens besteht aus 
weiträumigen Ackerflächen, die 
nur wenig durch Windschutzstrei-
fen, Wiesen, Auwälder und Ufer-
gehölze der Leitha gegliedert sind. 
Der ebene Landschaftscharakter 
des Flachlands lockt zahlreiche 
Steppenbewohner (Steppeniltis, 
Feldhamster, Ährenmaus, Südrus-
sische Tarantel) aus der unmittel-
bar angrenzenden Kleinen Un-
garischen Tiefebene an. Durch 
ausgedehnte Stilllegungen von 
Ackerflächen konnten in jüngster 
Zeit große Ruhezonen für eine der 
bedeutendsten Populationen der 
Großtrappe in Europa geschaffen 
werden, wobei der österreichische 
Trappenbestand in enger Verbin-
dung mit dem Bestand Westun-
garns zu sehen ist. Von 1990 bis 
2008 konnte auf der Parndorfer 
Platte ein Populations-Anstieg des 
Brutbestandes von 6 auf 25–26 
Individuen, im Heideboden von 
20–21 auf 169–199 Individuen 
verzeichnet werden. Der Heide-
boden ist darüber hinaus als der 

wichtigste winterliche Einstand 
der Trappen mit rund 400 Indivi-
duen anzusehen (www.grosstrap-
pe.at). Wenn auch der Schutz der 
Großtrappe das wesentliche An-
liegen innerhalb dieses Gebietes 
ist, darf dennoch nicht seine zen-
trale Bedeutung für die Bestände 
einer Reihe anderer Vogelarten 
innerhalb Österreichs übersehen 
werden. Ideale Nahrungs- und 
Brutbedingungen finden auch der 
erst kürzlich als Brutvogel nach 
Österreich zurückgekehrte Kai-
seradler und für Österreich be-
deutende Bestände von Wiesen-
weihe, Sakerfalke, Rotfußfalke und 
Sumpfohreule. Die offene Land-
schaft mit Sitzwarten und entspre-
chend geschützten Nistmöglich-
keiten kommt auch Brachpieper, 
Sperbergrasmücke, Schwarzstirn-
würger und Neuntöter gelegen. 
Die feuchten Überschwemmungs-
wiesen an der Leitha beherbergen 
bedeutende Brutbestände von 
Rotschenkel, Uferschnepfe und 
Großem Brachvogel; am Zug ras-
ten verschiedene Watvögel, dar-
unter die seltene Doppelschnep-
fe. Das Gebiet ist darüber hinaus 
wichtig für die Überwinterung von 
Kornweihe, Seeadler und Merlin.

Allgemeine Erhaltungs- 
und Entwicklungsziele
Auf der Grundlage der Habitat- 
ansprüche bzw. Gefährdun-
gen der für das SPA relevanten  
Vogelarten sollte eine unverbau-
te, weithin offene und störungs-
arme Landschaft ohne zusätzli-
che Strukturen mit ökologischer 
Trennwirkung (v. a. Straßen, Frei-
leitungen, Windkraftanlagen) und 
mit geringem Anteil an Gehölz-
beständen (Restwälder, Baum-
gruppen, Windschutzstreifen, 
Hecken etc.), die somit den Cha-
rakter einer (sekundär entstande-
nen) Waldsteppe besitzt, erhalten  
werden. Weiters soll ein Netzwerk 
extensiv bewirtschafteter Feld-
kulturen, Brachen, Magerrasen, 
Ackerrandstreifen, Wegränder 
und anderer naturnaher Rest-
flächen inmitten ausgedehnter 
Ackerlandschaften, insbesondere 
im engeren Verbreitungsgebiet 
von Arten mit hoher Schutzprio-
rität (v. a. Großtrappe), entwickelt 
werden. Für die Sicherung von 
Brutplätzen für Greifvögel sowie 
der Vorkommen von Sperbergras-
mücke und Schwarzstirnwürger  
muss der derzeitige Gehölz- 
bestand erhalten werden.

V O G E L S C H U T Z  -  R I C H T L I N I E
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2.1.10. Waasen – Hanság
 Größe 3.006,47 ha, verordnet am 3. Juni 2008, Landesgesetzblatt Nr. 57/2008

Südöstlich des Neusiedler See- 
     Gebietes erstreckt sich der 
großteils in Ungarn liegende 
Hanság, im österreichischen Teil 
Waasen genannt. Im 16. Jahrhun-
dert war das Gebiet noch ein Teil 
des Sees, wurde jedoch im Laufe 
der Zeit über mehrere Kanäle ent-
wässert. 
Mit der Effektivität der Abzugs-
gräben wurde seit 1855 der Fisch-
fang zugunsten der Heuwirtschaft 
aufgegeben. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg sowie vor allem ab 1965 
wurden ganze Systeme neuer  
Abzugsgräben geschaffen, die es 
ermöglichten, die Wiesenflächen 
umzubrechen und intensiv acker-
baulich zu bewirtschaften. Süd-
lich von Andau und Tadten sowie 
südöstlich von Wallern, nahe der 
ungarischen Grenze, sind Rest-
bestände der einstigen Moor- 
wiesen und Schilfröhrichte erhal-
ten geblieben. Botanische Beson-
derheiten dieses Gebietes sind die 
Moor-Birke (Betula pubescens), 
die sonst saure Böden und kühles 
Klima bevorzugt, und das Sumpf-
Knabenkraut (Anacamptis palust-
ris). Die Kernzone dieser Flächen 
bilden die 140 ha umfassenden 
„Kommassantenwiesen“, die 1973 
zum Vollnaturschutzgebiet er-
klärt wurden. 1992 entstand auf 
diesem Gebiet die Bewahrungs-
zone „Waasen – Hanság“ als Teil 
des Nationalparks Neusiedler See 
– Seewinkel. Mit dem EU-Beitritt 
1995 erfolgte die Extensivierung 
großer Ackerflächen im Nah- 
bereich der Kommassantenwiesen 
unter der Bezeichnung „Rückstau-
projekt Hanság“, „Pufferflächen 
Nationalpark“ und „Ökologieflä-
chen Wallern“. Die Stilllegungen 

ermöglichten Rückstaumaßnah-
men an den Abzugskanälen, um 
die nunmehr wieder gemähten 
oder gehäckselten Flächen stärker 
dem Wassereinfluss auszusetzen.
Die folgenden Vogelarten des An-
hangs I der Richtlinie 2009/147/
EG weisen im Europaschutzgebiet 
„Hanság“ national bedeutende 
Brutbestände auf: Weißstorch (1 
Brutpaar), Kaiseradler (1 BP seit 
2012), Wiesenweihe (1–2 (3) BP, 
2009–2012), Tüpfelsumpfhuhn 
(mind. je 10 Rufer 2010 und 2013). 
Großtrappe (ca. 22–24 Individuen 
zur Brutzeit, 2008), Sumpfohreule 
(1–5, max. 9–10 BP, 2009–2012), 
Schafstelze (ca. 290 Reviere, 2009–
2012), Bekassine (bis zu 30 Rev. 
2009–2012) und Blaukehlchen 
(nur noch 2–3 Rev., 2009–2012, 
gegenüber 20 Mitte der 1990er 
Jahre). Beim ebenfalls in Anhang 
I der genannten Richtlinie ent-
haltenen Wachtelkönig handelt 
es sich um das beständigste Vor-
kommen im Burgenland (20–22 
Rufer 2010, 12 Rufer 2013). Die 
folgenden Vogelarten des Anhang 
I der EU-Richtlinie treten im Ge-
biet in signifikanten Beständen 
als nicht brütende Gäste auf: See- 
adler (Nahrungsgebiet für die 
Brutvögel des österreichischen 

und ungarischen Nationalpark-
Gebietes, Überwinterungsgebiet, 
4–7 (10) Ind. im Winter, 2009–
2012), Kornweihe (österreichweit 
bedeutendes Durchzugs- und 
Überwinterungsgebiet, max. 10–
29 Ind. im Winter, 2009–2012), 
Rotfußfalke (Rastplatz am Früh-
jahrszug, schwankend, wohl in 
Bedeutung abnehmend) und Mer-
lin (Durchzugs- und Überwin-
terungsgebiet). Von den gemäß 
Artikel 4, Absatz 2 der Richtli-
nie 2009/147/EG zu erhaltenden 
Zugvögeln ist das Gebiet v. a. für 
zwei Arten von besonderer Rele-
vanz: Großer Brachvogel (10–13 
BP, 2009–2012, 20 BP 2013) und 
Braunkehlchen (eines der wenigen 
österreichischen Tieflandvorkom-
men dieser Zeigerart für exten-
siv bewirtschaftetes Grün- und  
Weideland in feuchten bis frischen 
Lagen, 44–53 Rev., 2009–2012).

Allgemeine Erhaltungs- 
und Entwicklungsziele
Die vorrangigen Erhaltungs- und 
Entwicklungsziele sind eine deutli-
che Extensivierung der Beweidung 
(Reduktion der Stückzahlen) und 
eine deutliche Ausdehnung der 
Spätmahdflächen.

V O G E L S C H U T Z  -  R I C H T L I N I E
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2.1.11. Auwiesen Zickenbachtal
 Größe 40,94 ha, verordnet am 26. März 2008, Landesgesetzblatt Nr. 34/2008

Das „Europaschutzgebiet Au- 
 wiesen Zickenbachtal“ ist 
rund 5 km südlich von Stegers-
bach und 12 km nordwestlich von 
Güssing gelegen. Das Gebiet wird 
in NW-SE-Richtung vom Zicken-
bach durchflossen, der bei Güs-
sing in den Strem-Bach mündet. 
Das Vogelschutzgebiet (SPA) stellt 
eine der schönsten Feuchtland-
schaften des Südburgenlandes dar. 
Es kann in seiner Gesamtheit als 
Auenüberflutungsmoor betrach-
tet werden. Kleinflächig kommen 
an Wasseraustritten Quellmoore 
zur Ausbildung. Die Torfbildung 
wird durch einen ständig hohen 
Grundwasserspiegel mit geringer 
Schwankungsbreite und Über-
schwemmungen mit Fremdwas-
ser ausgelöst. 
Entlang des Zickenbaches blieb auf 
rund 1,8 km Länge eine typische 
südburgenländische Tallandschaft 
erhalten. Die Vegetation ist durch 
Feuchtwiesen (Glatthaferwiesen, 
Arrhenatherion), Flachmoorwie-
sen, Wiesenbrachen, Großseggen-
Riede (Magnocaricion), Schilfröh-
richte und Aschweiden-Gebüsche 
(Kugelweiden, Salix cinerea) ge-
kennzeichnet. Erlenbestände und 
Aschweiden-Gebüsche bilden die 
Reste der ehemaligen Sumpfwäl-
der der Talniederung, bachbeglei-
tend prägen Baumweidenbestän-
de die Landschaft. Aufgrund der 
Nutzungsaufgabe wurden viele 
artenreiche Feucht- und Streu-
wiesen in artenarme Brachen mit 
Riesen-Goldrute (Solidago gigan-
tea) und Hochstaudenfluren um-
gewandelt. Nur an wenigen Stellen 
sind Fragmente von Niedermoo-
ren mit Kriech-Weide (Salix  
repens) und Schmalblatt-Wollgras 

(Eriophorum angustifolium) er-
halten geblieben. Die gemähten 
Wiesen im Schutzgebiet zählen als 
Bachkratzdistel-Feuchtwiesen zu 
einem im Südburgenland weit ver-
breiteten Typ.
Bemerkenswert für das Gebiet ist 
das reichhaltige Vorkommen von 
Brutvögeln. Das Naturschutz-
gebiet wurde deshalb als Vogel-
schutzgebiet ausgewiesen. Die 
folgenden Anhang-I-Arten Weiß-
storch, Schwarzstorch, Wespen-
bussard, Rohrweihe, Grauspecht, 
Neuntöter und Wachtelkönig 
weisen im Gebiet nur geringe 
Bestände auf. Von diesen brütet 
nur der Neuntöter mit einzelnen 
Brutpaaren regelmäßig im Euro-
paschutzgebiet. Weißstorch und 
Schwarzstorch sind regelmäßige 
Nahrungsgäste zur Brutzeit und 
zur Zugzeit, der Raubwürger im 
Winter. Nachweise beim Wachtel-
könig dürften auf ziehende rufen-
de Männchen zurückgehen.
Das Vorkommen von Schlag-
schwirl, Feldschwirl, Braunkehl-
chen und Schwarzkehlchen ist 
von regionaler Bedeutung für das 
Südburgenland. Das Braunkehl-
chen ist eine Zeigerart für exten-
siv bewirtschaftetes Grün- und 
Weideland in feuchten bis frischen 
Lagen und hat hier eines der weni-
gen österreichischen Tieflandvor-
kommen. Im Gebiet können re-
gelmäßig zwei Reviere festgestellt 
werden. Diese Art profitiert von 
der Beweidung des Umlandes. Das 
Schwarzkehlchen ist im Gebiet 
von 7 (2000) auf 1 Revier (2005) 
zurückgegangen. Für die Erhal-
tung des Feldschwirls, welcher von 
1983/84 bis 2005 ebenfalls stark 
zurückgegangen ist, ist die Mahd 

der Feuchtwiesen und Großseg-
genriede von entscheidender  
Bedeutung. Der Schlagschwirl 
hingegen hat von der Verbrachung 
der Feuchtwiesen und Groß-
seggenriede profitiert und von 
1983/84 bis 2005 seine Bestände 
verdoppelt. Er ist eine Charakter-
art der ehemals extensiv genutz-
ten, mit Gebüsch und Röhricht 
bestandenen Talwiesen des Süd-
burgenlandes.

Erhaltungs- und 
Entwicklungsziele
Primäres Ziel ist die Weiterfüh-
rung der bestehenden Wiesennut-
zung bzw. Wiederaufnahme einer 
extensiven, bestandstypischen 
Mahd auf verbrachten, ehemals 
zur Heu- und Streugewinnung ge-
mähten Feuchtwiesen sowie Klein- 
und Großseggenrieden. Zusätzlich 
fanden in den Schwarzerlenauf-
forstungen und Aschweidengebü-
schen Entbuschungsmaßnahmen 
statt. Die Zurückdrängung floren-
fremder, invadierender Arten (v. a. 
neophytische, invasive amerikani-
sche Goldruten-Arten) muss wei-
tergeführt werden. Weideflächen 
mit den Zickentaler Moorochsen 
bilden eine Pufferzone im Umfeld 
des Schutzgebietes.

V O G E L S C H U T Z  -  R I C H T L I N I E

>>> siehe Karte Seite 22

Raubwürger
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2.3.  Gebiete, die nach beiden Richtlinien ausgewiesen wurden

2.3.1. Neusiedler See – Nordöstliches Leithagebirge
 Größe 57.125 ha, verordnet am 19. März 2013, Landesgesetzblatt Nr. 25/2013

Das Neusiedler See-Gebiet  
 ist Teil der Kleinen Ungari-
schen Tiefebene und grenzt an 
den Ostrand der Zentralalpen. 
Die offene Wasserfläche, der 
Schilfgürtel und der Wiesengürtel 
im Vorgelände des Sees, die Salz-
lacken des Seewinkels, die offenen 
Wiesen sowie die steppenähnli-
chen Trockenrasen sind prägende 
Lebensräume. Mit rund 320 km2 
Ausdehnung sind der Neusied-
ler See und der ihn umgeben-
de Schilfgürtel der zentrale und 
bestimmende Lebensraum im 
Gebiet. Der Seewinkel, die Zitz-
mannsdorfer Wiesen und die Ab-
hänge des Leithagebirges stehen 
dem Neusiedler See jedoch kaum 
an internationaler Bedeutung für 
den Vogelschutz nach. Der Step-
pensee beherbergt mit mehr als 
300 Vogelarten für Mitteleuropa 
einzigartige Bestände an Wasser-
vögeln. Gänse, Enten, Watvögel, 
Möwen und Seeschwalben sowie 
Schilf- und Wiesenvögel finden 
hier wichtige Brut-, Nahrungs-, 
Rast- und Überwinterungs- 
plätze. Unter den zahlreichen  
Vogelarten im Gebiet haben 
einzelne Arten, wie z. B. See- 
regenpfeifer oder Säbelschnäbler, 
bedeutende küstenferne Binnen-
landbrutvorkommen in Mittel-
europa. Erlebenswert ist im Spät-
herbst der „Gänsestrich“, wenn bis 
zu 30.000 Grau- und Blässgänse 
und seit einigen Jahren auch eini-
ge Tausend Kraniche jeden Abend 
zum Übernachten den See auf-
suchen. Zahlreiche Vogelarten 
weisen hier national bedeutende 

Brut- und/oder Rastbestände auf 
(z. B. Moorente, Purpurreiher, 
Silberreiher, Löffler, Rohrweihe, 
Flussseeschwalbe). Die Salzlacken 
erfordern zukünftig eine konse-
quente Erhaltung und Wieder-
herstellung des naturnahen Was-
serhaushalts durch Anhebung des 
Grundwasserspiegels und Stabi-
lisierung der Verlandung. Einige 
durch Sandaufwehungen erhöhte 
Geländeteile, allen voran der See-
damm am Ostufer des Neusiedler 
Sees, sind frei von Salzeinfluss 
und tragen bedeutende Bestände 
des FFH-Lebensraumtyps „Pan-
nonische Steppen auf Sand“. Im 
Norden des Seewinkels befinden 
sich die Zitzmannsdorfer Wie-
sen, welche mit ihrem Mosaik 
aus kalkreichen Niedermooren, 
Feuchtwiesen, Halbtrockenrasen 
und frischen Fettwiesen ein her-
ausragendes Grünland-
Ökosystem im panno-
nischen Raum mit für 
Österreich und zum 
Teil EU-weit bedeutsa-
men Populationen sel-
tener Arten darstellen. 
Beispiele dafür sind der 
Steppen-Frostspanner 
(einzige Population in 
Österreich) und der 
Schlitzblatt-Wermut 
(Artemisia laciniata) 
(einziges Vorkommen 
in der EU).
Im durchschnittlich 400 
m hohen Leithagebirge 
liegt einer der Verbrei-
tungsschwerpunkte der 
wärmeliebenden pan-

nonischen Eichen-Hainbuchen- 
Wälder. Sie bieten Lebensraum für 
den Großen Eichenbock, Hirsch-
käfer, Mittelspecht, Halsband-
schnäpper und Ziegenmelker, der 
aufgelichtete Waldbestände be-
vorzugt. Reich strukturierte Wein-
gärten mit Feldgehölzen, kleine-
ren Brachen, verstreut stehenden 
Obstbäumen und Reste einstiger 
Hutweiden charakterisieren die 
oberen Hanglagen des Leithage-
birges. Ihre Bewohner sind Wiede- 
hopf, Heidelerche, Sperber- 
grasmücke, Neuntöter, Hecken-
wollafter, Russischer Bär und  
Große Sägeschrecke. 

Erhaltungs- und 
Entwicklungsziele 
findet man getrennt nach Lebens-
räumen im Managementplan des 
Gebietes.

F A U N A - F L O R A - H A B I T A T   +   V O G E L S C H U T Z - R I C H T L I N I E
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2.3.2. Mattersburger Hügelland
 Größe 3.060,87 ha, verordnet am 17. Dezember 2013, Landesgesetzblatt Nr. 90/2013

Die bewaldeten Lagen des Ro- 
 salien- und Ödenburger Ge-
birges gehen an den Abhängen 
in eine offene, reich strukturierte 
Kulturlandschaft über. Das Land-
schaftsbild wird insbesondere 
durch ausgedehnte Streuobstwie-
sen mit zahlreichen Edelkasta-
nien (Castanea sativa) geprägt. 
Zwischen den klein parzellierten 
Feldern, Weingärten, Trocken-
rasen und Wiesen mit mittel- und 
hochstämmigen Obstbaumkultu-
ren sind zahlreiche Feldgehölze, 
Hecken und Baumreihen sowie 
nicht intensiv bewirtschaftete Bö-
schungen und Raine ausgebildet. 
Weit ausgreifende Waldränder 
und kleinere Waldreste führen 
weiters zu einer mosaikartigen 
Verzahnung unterschiedlichs-
ter Lebensräume. Die ornitholo-
gische Bedeutung des Gebietes 
liegt im Vorkommen einer Reihe 
naturschutzfachlich bedeutender 
Vogelarten, die in der reich struk-
turierten und extensiv genutzten 
Kulturlandschaft des Gebietes 
ideale Lebensbedingungen vor-
finden. Die Zwergohreule ist als 
Zugvogelart, die hier eines von 
nur zwei beständigen Brutvor-
kommen in Österreich aufweist, 
zentrale Ziel- und Leitart. Weitere 
Brutvogelarten der abwechslungs-
reichen Kulturlandschaft sind u. 
a. Bienenfresser, Blutspecht, Mit-
telspecht, Wiedehopf, Wendehals, 
Heidelerche, Sperbergrasmücke 
und Neuntöter. Sie bietet auch 
mehreren Fledermausarten (Gro-
ßes Mausohr, Kleines Mausohr, 
Wimperfledermaus, Große Huf-
eisennase, Kleine Hufeisennase) 
sowie Rotbauch- und Gelbbauch-
unke hervorragende Lebensbe-

dingungen. Das ursprünglich ge-
trennt ausgewiesene, nunmehr 
im Europaschutzgebiet „Mat-
tersburger Hügelland“ enthaltene 
Natura-2000-Gebiet „Hangwie-
sen Rohrbach-Schattendorf-Loi-
persbach inkl. Rohrbacher Kogel“ 
umfasst mehrere Teilbereiche mit 
unterschiedlichem Rechtsstatus 
und einer immensen Vielfalt an 
unterschiedlichen Lebensraum-
typen. Der weitgehend verschilfte 
Rohrbacher Teich ist randlich von 
Überschwemmungswiesen um- 
geben, die in den höher gelegenen 
Bereichen (Hangwiesen) in ausge-
dehnte, extensiv genutzte Mager- 
und Trockenwiesen übergehen, in 
Hanglage findet man kleinflächige 
Kalkflachmoore. Die Trocken- 
rasen des „Rohrbacher“ und  
„Mattersburger Kogels“ zeich-
nen sich insbesondere durch eine 
Vielfalt an Orchideenarten wie 
die Hummel- und Bienenragwurz 
(Ophrys holoserica und Ophrys 
apifera) und durch artenreich 
ausgebildete, wärmeliebende 
Trockenbusch-Säume und klein-
flächige Flaumeichen-Bestände 
aus. Die größte botanische Beson-
derheit im Gebiet ist der Rispen-

Blauweiderich (Veronica spuria).
Aus Sicht des Artenschutzes 
zeichnet sich der Rohrbacher 
Teich in erster Linie durch ein  
regelmäßiges Brutvorkommen 
von Nachtreiher, Zwergdommel 
und Graureiher aus, in den letzten 
Jahren brüten hier auch Silberrei-
her und Purpurreiher regelmäßig. 
Zu den weiteren bemerkenswer-
ten Brutvögeln des Schilfgürtels 
des Teiches zählen u. a. Rohrwei-
he, Wasserralle, Rohrschwirl und 
Drosselrohrsänger. Zahlreiche 
Wasservogelarten nutzen das Ge-
wässer als Rastplatz am Durchzug. 

Allgemeine Erhaltungs- 
und Entwicklungsziele
Zum Schutz der oben genannten 
Vogelarten sind die Erhaltung, 
Pflege und Nachpflanzung der 
Edelkastanien- und Obstbaumbe-
stände und das weitere Bestehen 
der kleinräumig strukturierten 
Kulturlandschaft sowie der Tro-
cken- und Magerrasen von Bedeu-
tung. Auch die extensive forstliche 
Nutzung von Waldstandorten so-
wie die Erhaltung von Altschilfbe-
ständen am Rohrbacher Teich die-
nen dem Schutz der Artenvielfalt.

F A U N A - F L O R A - H A B I T A T   +   V O G E L S C H U T Z - R I C H T L I N I E
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Wachtelkönig

Zwergohreule Wimperfledermaus

Mittelspecht
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3. Natura 2000 und die Menschen 
 in diesen Gebieten

4. Förderprogramme der EU

Vor der Nominierung der Natura-
2000-Gebiete wurden intensive 
Besprechungen mit Vertretern 
aller betroffenen Interessensgrup-
pen geführt. Im Einklang mit Ver-
tretern von Landwirten und Jägern 
sowie den Bürgermeistern wurden 
dann die Gebiete festgelegt.

Natura-2000-Gebiete sind na-
türlich auch für die Bevölkerung 
zugänglich bzw. nutzbar. Wün-
schenswert ist jedoch, dass die 
Menschen, die sie nutzen, sich 
der Bedeutung dieser Gebiete be-
wusst sind. Naturerlebnis wird erst 
durch rücksichtsvolles Verhalten 
möglich und die Schutz-Ziele von 
Natura 2000 sichern dieses Erleb-
nis langfristig.

3.1. Bevölkerung
Sportler, Wanderer oder Erho-
lungssuchende können Natura-
2000-Gebiete gelenkt nutzen. Es ist 
ohnehin anzunehmen, dass diese 
Menschen „ihre“ Natur weiterhin 
bewahren wollen und sich dement-
sprechend rücksichtsvoll verhalten. 
Einschränkungen, z. B. für boden-
brütende Vögel, sollen die Besucher 
nicht aussperren, sondern lediglich 
über ein Besucher-Leitsystem um 
sensible Gebiete herum führen. 

3.2. Land- und Forstwirte
Land- und forstwirtschaftliche  
Nutzung der Natura-2000- 
Gebiete ist grundsätzlich weiter-
hin möglich. Entsprechend den 
Schutzzielen des Gebietes werden 
Bewirtschaftungs- bzw. Manage-
mentpläne erstellt, die mit den  
Betroffenen abgesprochen wer-
den. Größtenteils hat sich die bis-
herige Bewirtschaftung ja bewährt 
und zum guten Zustand des Ge-
bietes geführt. Manchmal weichen 
die Vorgaben von der bisherigen 
Bewirtschaftung ab. Für diese  
Fälle sind spezielle Förderpro-
gramme vorgesehen. 

3.3. Jäger und Fischer
Jagd und Fischerei sind in Natura-
2000-Gebieten nach wie vor mög-
lich. Da intakte Lebensräume bei-
den Interessensgruppen nutzen, 
werden gemeinsam Richtlinien 
oder Management-Maßnahmen 
erarbeitet. Schließlich liegt Arten- 
reichtum auch im Sinne von  
Jägern und Fischern.

3.4. Managementpläne
Für jedes Natura-2000-Gebiet wer-
den Managementpläne erstellt, die 
Ziele definieren und Maßnahmen 
vorschlagen, die den gewünsch-

ten ökologischen Zustand sichern 
und verbessern. Beim Erstellen 
des Managementplans werden die 
betroffenen Eigentümer, Bewirt-
schafter, Gemeinden und Interes-
sensvertretungen mit eingebun-
den. So sollen die Zielsetzungen 
des Naturschutzes von der örtli-
chen Bevölkerung getragen und 
umgesetzt werden. Von Beginn an 
sollen die Menschen vor Ort den 
Schutzgedanken entwickeln und 
in die Realität umsetzten.

Inhalt der Managementpläne
- Flächenscharfes Erfassen der 
Schutzinhalte (Lebensräume und 
Arten) und der Zielsetzungen
- Vorschläge realistischer, einver-
nehmlich getroffener Erfahrungs- 
und Entwicklungsmaßnahmen
- Instrumente zur Umsetzung 
der Maßnahmen, z. B. Entschä-
digungen, Fördermaßnahmen,  
Artenschutzprojekte, Verord-
nungsinhalte
- Vorschläge für Forschungsbe-
darf, Öffentlichkeitsarbeit, Er-
folgskontrolle
Eine vielfältige Palette an Förde-
rungen dient dazu, Schutz- und 
Pflegemaßnahmen für Bewirt-
schafter auch finanziell attraktiv 
zu machen. 

4.1. LIFE-Natur
LIFE ist das einzige EU-Förderpro-
gramm in der laufenden Förder-
periode, das ausschließlich Um-
welt- und Naturschutzvorhaben 
finanziell unterstützt. LIFE 2014–
2020 ist das aktuelle Programm für 
die Umwelt- und Klimapolitik in 
der EU. Neu ist das Teilprogramm 

Klima. Ein Ziel im Teilprogramm 
Umwelt ist die finanzielle Unter-
stützung beim Schutz der Biodi-
versität. Gefördert wird aktuell die 
Entwicklung bewährter Verfahren 
zur Eindämmung des Verlustes an 
Biodiversität und zur Wiederher-
stellung von Ökosystemdienst-
leistungen. Im Burgenland wird 

z. B. schon das dritte grenzüber-
schreitende LIFE-Projekt im Vo-
gelschutzgebiet Parndorfer Platte 
– Heideboden und in den angren-
zenden Nachbarstaaten Ungarn 
und der Slowakei zum Schutz der 
Großtrappe durchgeführt.
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5. Häufig gestellte Fragen

4.2. Ländliche 
      Entwicklung
Arten- und 
Lebensraumschutzprojekte
Seit der Nennung von Natura-
2000-Gebieten, beginnend mit 
dem EU-Beitritt 1995, konnte 
eine Vielzahl an Arten- und Le-
bensraumschutzprojekten in und 
auch außerhalb von Natura-2000- 
Gebieten realisiert werden.

ÖPUL (Österreichisches Pro-
gramm zur Förderung einer um-
weltgerechten, extensiven und den 
natürlichen Lebensraum schützen-
den Landwirtschaft)
Viele Landwirte kennen und nut-
zen ÖPUL-Förderungen schon 
seit längerem. Auch für die Um-

setzung von Natura-2000-Zielen 
auf landwirtschaftlichen Flächen 
ist dieses Programm bestens ge-
eignet. 

Österreichisches Waldökologie-
Programm 
Mit dem Programm Ländliche 
Entwicklung LE 07-13 wurden 
2007 erstmals die Grundlagen für 
ein umfangreiches Naturschutz-
Förderprogramm für das Manage-
ment der österreichischen Wälder 
geschaffen. Dieses wird im LE-
Programm 14-20 als Österreichi-
sches Waldökologie-Programm 
(ÖWÖP) weitergeführt.

4.3. INTERREG
Diese Förderprogramme dienen 

zwar nicht unmittelbar der Um-
setzung von Natura-2000-Zielen, 
doch werden damit Projekte in 
diesen Gebieten unterstützt. Die 
Umsetzung der INTERREG-
Programme erfolgt auf drei Ebe-
nen: grenzüberschreitend, trans-
national und interregional. Im 
Burgenland wird z. B. das Projekt 
PaNaNet+ (Pannonian Nature 
Network), ein grenzüberschrei-
tendes ökotouristisches Projekt 
der Natur- und Nationalparke des 
westpannonischen Raums, umge-
setzt. 

4.4. Landschaftspflege-
        fonds Burgenland
Dieser ergänzt die Fördermöglich-
keiten der EU.

Worin liegt der Unterschied 
zwischen Naturschutzgebiet 
und Natura-2000-Gebiet?
In Naturschutzgebieten ist jede 
Veränderung verboten, sofern sie 
nicht durch Bestimmungen aus-
drücklich erlaubt ist. 
Natura-2000-Gebiete können 
weiterhin genutzt werden, es darf 
aber keine Verschlechterung des 
derzeitigen Zustandes eintreten. 
Ziel ist die Erhaltung des guten 
Zustandes.

Werden Natura-2000-Gebiete 
ihren natürlichen Veränderun-
gen überlassen?
Manche Gebiete dürfen sich ohne 
Eingriff des Menschen entwickeln. 
Die meisten Gebiete sind jedoch 
Kulturlandschaften. Das heißt, aus 
der Bewirtschaftung bzw. Pflege 
durch Menschen sind ganz be-
stimmte Landschaftstypen ent-
standen, die nun spezifische Tier- 
und Pflanzenarten beherbergen. 

Um dies zu erhalten, ist auch wei-
terhin diese traditionelle Bewirt-
schaftung bzw. Pflege erforderlich. 

Sind Natura-2000-Gebiete 
für die Bevölkerung 
frei zugänglich?
Natürlich. Diese Gebiete sind 
nicht abgesperrt, vielmehr können 
sie Spaziergänger und Wanderer 
zur Erholung über ein Besucher-
Leitsystem nutzen. Dies ermög-
licht höchsten Naturgenuss bei 
geringster Störung.

Dürfen die Natura-2000-Gebie-
te touristisch genutzt werden? 
In gleichem Maß wie es bisher der 
Fall war. Neue Tourismus-Projekte 
müssen sich einer Prüfung unter-
ziehen. Es muss sichergestellt sein, 
dass es zu keiner Beeinträchtigung 
des Gebietes kommt. Sanfter, na-
turverträglicher Tourismus soll die 
Akzeptanz von solchen sensiblen 
Gebieten steigern. 

Welche Rolle kommt 
der Landwirtschaft zu?
Eine Bewirtschaftung des Grun-
des ist ebenfalls wie bisher mög-
lich. Viele Lebensraumtypen,  
z. B. Wiesen, sind gerade durch 
eine sinnvolle Bewirtschaftung 
entstanden. Hier ist es sogar not-
wendig, weiterhin wie in der Ver-
gangenheit naturverträglich zu be-
wirtschaften. Regelmäßige Mahd 
und Nutzung von Gras und Heu 
gehören dazu. Wenn in einzelnen 
Bereichen besondere Pflegemaß-
nahmen notwendig sind, soll dies 
durch Förderungen für den Be-
wirtschafter attraktiv werden.

Wird die Jagd eingeschränkt?
Jagdliche Nutzung wird im Rah-
men der derzeitigen jagdrecht- 
lichen Bestimmungen möglich  
sein. Änderungen in diesen  
Bestimmungen können im Ein-
vernehmen mit der Jägerschaft  
geplant bzw. getroffen werden.
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